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Doris Mattheis, Königin bei den Etzweiler Schützen

Am 22. März22. März22. März22. März22. März veranstaltete die
St. Hubertus Schützenbruder-
schaft Etzweiler im Bürgerhaus ihr
diesjähriges Königsschießen. Bei
leckeren Kuchen und Kaffee so-
wie kühlen Getränken begrüßte
Brudermeister Otto Hoffmann alle
Gäste u.a. Bürgermeister Andre-

as Heller und Ortsvorsteher Ste-
phan Borst und alle Ortsvereine.
Die Veranstaltung begann mit Aus-
schießen von Listen, danach wur-
de der Pokal der Könige ausge-
schossen, Hier konnte sich PeterPeterPeterPeterPeter
MertensMertensMertensMertensMertens nach dem 28. Schuss
auszeichnen. Der Bürgerpokal

wurde anschließend ausgeschos-
sen und Leo MarxLeo MarxLeo MarxLeo MarxLeo Marx war der glückli-
che Sieger. Es folgte das Schie-
ßen auf den Königsvogel. Nach
dem 29. Schuss fiel der Holzvogel
und Doris MattheisDoris MattheisDoris MattheisDoris MattheisDoris Mattheis war die glück-

liche Gewinnerin und repräsen-
tiert die Schützenbruderschaft in
diesem Jahr als Schützenkönigin.
Das Schützenfest der Bruder-
schaft findet vom 11. bis 13. Juli
statt.

v.l. Stephan Borst, Leo Marx, Otto Hoffmann, Doris Mattheis, Karl Mattheis, Peter Mertens, Arno Geuerv.l. Stephan Borst, Leo Marx, Otto Hoffmann, Doris Mattheis, Karl Mattheis, Peter Mertens, Arno Geuerv.l. Stephan Borst, Leo Marx, Otto Hoffmann, Doris Mattheis, Karl Mattheis, Peter Mertens, Arno Geuerv.l. Stephan Borst, Leo Marx, Otto Hoffmann, Doris Mattheis, Karl Mattheis, Peter Mertens, Arno Geuerv.l. Stephan Borst, Leo Marx, Otto Hoffmann, Doris Mattheis, Karl Mattheis, Peter Mertens, Arno Geuer
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Bekanntmachung
Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von WWWWWahlvorschlägen für dieahlvorschlägen für dieahlvorschlägen für dieahlvorschlägen für dieahlvorschlägen für die

WWWWWahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der ahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der ahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der ahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der ahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der VVVVVertretung der Stadt Elsdorfertretung der Stadt Elsdorfertretung der Stadt Elsdorfertretung der Stadt Elsdorfertretung der Stadt Elsdorf
am 14. September 2025am 14. September 2025am 14. September 2025am 14. September 2025am 14. September 2025

sowie einer ggfsowie einer ggfsowie einer ggfsowie einer ggfsowie einer ggf..... erforderlichen Stichw erforderlichen Stichw erforderlichen Stichw erforderlichen Stichw erforderlichen Stichwahlahlahlahlahl
am 28. September 2025am 28. September 2025am 28. September 2025am 28. September 2025am 28. September 2025

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August
1993 (GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom
02.12.2024 fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die
Wahl des Bürgermeisters /der Bürgermeisterin und des Rates der
Stadt Elsdorf auf.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden. Diese
werden beim Wahlamt der Stadt Elsdorf, 50189 Elsdorf, Gladbacher Str.
111, Rathaus, Zimmer 214 während der Dienststunden (Mo., Mi. - Fr.
8.00-12.00 Uhr, Di. 14.00-16.00 Uhr und Do. 14.00-18.00 Uhr) kosten-
los abgegeben.

Alternativ zur persönlichen Vorsprache steht ein elektronisches Ver-
fahren („Parteienkomponente“) zur Verfügung. Dieses bietet die Mög-
lichkeit, die in Papierform einzureichenden Unterlagen selbstständig
zu erstellen. Nähere Informationen hierzu sind unter den Telefonnum-
mern 02274 / 709 344 oder 02274 / 709 301 und unter: https://
www.votemanager.de/parteienkomponente/ zu erhalten.

Die Wahlvorschläge sind im Original unterschrieben in Pin Pin Pin Pin Papierformapierformapierformapierformapierform der
Wahlleitung fristgemäß vorzulegen.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b bis 46 e des
Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in derzeit geltender Fassung und
der §§ 25, 26 und 31 KWahlO sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise
ich hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:Insbesondere bitte ich zu beachten:
1.1.1.1.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des
Artikel 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaft-
lich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wähler-
gruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewer-
bern) eingereicht werden (s. § 15 Abs. 1 KWahlG).
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen
von der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung
zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 KWahlG).

1.2 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in
einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu ge-
wählt worden ist (§ 17 Abs. 1 KWahlG). Kommt eine derartige
Versammlung nach Absatz 1 nicht zustande, so kann die Partei
oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von
Wahlberechtigten aufstellen lassen (§ 17 Abs. 5 KWahlG).

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (Unionsbürger), die in Deutschland wohnen, sind
unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar (§
12 Abs. 1 i.V.m. § 7 KWahlG).

Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlun-
gen sind in geheimer geheimer geheimer geheimer geheimer WWWWWahlahlahlahlahl zu wählen. Entsprechendes gilt für
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der Reserve-
liste und für die Bestimmung der Ersatzbewerber. Stimmbe-
rechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Ver-

sammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist (§ 17 Abs. 2
KWahlG). Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versamm-
lung ist vorschlagsberechtigt.

Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt
werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur Wahl der
Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlbe-
rechtigt ist (§ 17 Abs. 3 KWahlG).

Die Vertreter für die Vertreterversammlung und die Bewerber
sind frühestens ab dem 01. August 2024 (46. Monat nach
Beginn der Wahlperiode), die Bewerber für die Wahlbezirke
frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung
des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu den Kommunalwahlen
2025 (24.01.2025) zu wählen.

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorge-
sehene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder-
oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen sol-
chen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergeb-
nis ist endgültig.

Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterver-
sammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der
Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Ver-
fahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die
Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der
Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem
Wahlvorschlag einzureichen.

Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser
bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides
statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer
Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich
die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken,
dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die
Bestimmung der Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung er-
folgt sind.

Die Beibringung einer Die Beibringung einer Die Beibringung einer Die Beibringung einer Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und derAusfertigung der Niederschrift und derAusfertigung der Niederschrift und derAusfertigung der Niederschrift und derAusfertigung der Niederschrift und der
VVVVVersicherung an Eides statt bis zum ersicherung an Eides statt bis zum ersicherung an Eides statt bis zum ersicherung an Eides statt bis zum ersicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungs-Ablauf der Einreichungs-Ablauf der Einreichungs-Ablauf der Einreichungs-Ablauf der Einreichungs-
frist ist frist ist frist ist frist ist frist ist VVVVVorororororaussetzung für das aussetzung für das aussetzung für das aussetzung für das aussetzung für das VVVVVorliegen eines gültigen orliegen eines gültigen orliegen eines gültigen orliegen eines gültigen orliegen eines gültigen WWWWWahl-ahl-ahl-ahl-ahl-
vorschlags.vorschlags.vorschlags.vorschlags.vorschlags.

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nichtnichtnichtnichtnicht ununterbro-
chen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des
zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvor-
schlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass
sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vor-
stand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat und
dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das
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Programm auf geeignete Weise veröffentlicht sind; dies gilt
nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Absatz 3 Satz
1 Nummer 1 und 2, Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum
Zeitpunkt der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bun-
deswahlleiter eingereicht haben.

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß
§ 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterla-
gen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung
von Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen
eingereicht werden können, hat das Ministerium des Innern
am 18. Februar 2025 öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW.
S. 361).

Eine Wählergruppe, die nach § 2 Absatz 1 Wählergruppen-
transparenzgesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW S. 412) in der
jeweils geltenden Fassung einer Pflicht zur Rechenschaftsle-
gung unterliegt, kann einen Wahlvorschlag nur einreichen,
wenn sie ihm die Bescheinigungen beifügt, die ihr der Präsi-
dent des Landtags nach § 4 Absatz 2 Wählergruppentranspa-
renzgesetz über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für
die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat.
Soweit die Frist zur Einreichung des Rechenschaftsberichts
nach § 4 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes
zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch nicht
abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene Rechnungs-
jahr die Vorlage einer Erklärung ausreichend. Hat eine Wähler-
gruppe die fristgerechte Einreichung der Rechenschaftsberich-
te nach § 4 Absatz 1 Wählergruppentransparenzgesetz ver-
säumt, kann sie die Einreichung der Rechenschaftsberichte
beim Präsidenten bis zur Zulassung des Wahlvorschlags nach-
holen (siehe Anlage 27 KWAnlage 27 KWAnlage 27 KWAnlage 27 KWAnlage 27 KWahlOahlOahlOahlOahlO).

Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechenschaftslegung
nach § 2 Absatz 1 Wählergruppentransparenzgesetz unter-
liegt, kann einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie zu-
sammen mit dem Wahlvorschlag eine Erklärung darüber ab-
gibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorangehenden
zwölf Monaten Zuwendungen erhalten hat. Zuwendungen ei-
nes einzelnen Zuwenders gemäß § Absatz 2 Satz 4 Wähler-
gruppentransparenzgesetz sind anzugeben (Anlage 27Anlage 27Anlage 27Anlage 27Anlage 27
KWahlOKWahlOKWahlOKWahlOKWahlO).

Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvor-
schlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zuwendung, die die
Bedingungen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 Wählergruppentrans-
parenzgesetz erfüllt, teilt sie dies dem Wahlleiter unter Anga-
be des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie der
Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich mit (siehe AnlageAnlageAnlageAnlageAnlage
28 KWahlO28 KWahlO28 KWahlO28 KWahlO28 KWahlO).

Die Regelungen des § 15a KWahlG gelten für Einzelbewerber
mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Mitteilungs-
pflichten auf Angaben über Zuwendungen beschränken, die
der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahl-
kampfführung von Dritten erhalten hat.

2.2.2.2.2. WWWWWahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeis-Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeis-Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeis-Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeis-Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeis-
terinterinterinterinterin

2.1 Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Art. 116
Abs. 1 GG ist oder wer die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union besitzt und eine Woh-
nung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, das 23.
Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht ausge-

schlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit
für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes eintritt. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag
infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzt (§ 65 Abs. 2 GO NRW).

2.2 Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KW11d zur KW11d zur KW11d zur KW11d zur KWahlOahlOahlOahlOahlO
eingereicht werden. Er muss enthalten:

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; an-
dere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahl-
vorschlagsträgers gekennzeichnet werden;
- Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,
Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und
Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/
der Bewerberin.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschriften, E-Mail-
Adressen und Telefonnummern der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

2.3 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin können auch von Parteien und Wählergruppen ge-
meinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber
entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in ge-
trennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags
dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber wäh-
len und zur Wahl vorschlagen.

2.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von
der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG).
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den für das Wahlge-
biet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss
der Unterzeichner des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlbe-
rechtigt sein.

Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Wer
gemäß der Gemeindeordnung oder gemäß der Kreisordnung
wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen; für einen solchen
Vorschlag gelten die Regelungen für Einzelbewerber entspre-
chend (§ 46 d Abs. 1 KWahlG).

2.5 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und
Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 180 180 180 180 180 WWWWWahl-ahl-ahl-ahl-ahl-
berechtigten der Stadt persönlich und handschriftlich unterberechtigten der Stadt persönlich und handschriftlich unterberechtigten der Stadt persönlich und handschriftlich unterberechtigten der Stadt persönlich und handschriftlich unterberechtigten der Stadt persönlich und handschriftlich unter-----
zeichnet sein;zeichnet sein;zeichnet sein;zeichnet sein;zeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbe-
werbern. Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als
Bewerber vorgeschlagen wird (§ 46 d Abs. 1 Satz 3 KWahlG).
DDDDDie ie ie ie ie WWWWWahlberechtigung ist nachzuweisen.ahlberechtigung ist nachzuweisen.ahlberechtigung ist nachzuweisen.ahlberechtigung ist nachzuweisen.ahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Die ordnungsgemäße Die ordnungsgemäße Die ordnungsgemäße Die ordnungsgemäße
Unterzeichnung mit dem Nachweis der Unterzeichnung mit dem Nachweis der Unterzeichnung mit dem Nachweis der Unterzeichnung mit dem Nachweis der Unterzeichnung mit dem Nachweis der WWWWWahlberechtigung bisahlberechtigung bisahlberechtigung bisahlberechtigung bisahlberechtigung bis
zum zum zum zum zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Ablauf der Einreichungsfrist ist Ablauf der Einreichungsfrist ist Ablauf der Einreichungsfrist ist Ablauf der Einreichungsfrist ist VVVVVorororororaussetzung für dasaussetzung für dasaussetzung für dasaussetzung für dasaussetzung für das
VVVVVorliegen eines gültigen orliegen eines gültigen orliegen eines gültigen orliegen eines gültigen orliegen eines gültigen WWWWWahlvorschlagsahlvorschlagsahlvorschlagsahlvorschlagsahlvorschlags,,,,, es sei denn, es sei denn, es sei denn, es sei denn, es sei denn, der Nach- der Nach- der Nach- der Nach- der Nach-
weis kann infolge von Umständen,weis kann infolge von Umständen,weis kann infolge von Umständen,weis kann infolge von Umständen,weis kann infolge von Umständen, die der  die der  die der  die der  die der WWWWWahlvorschlagsträ-ahlvorschlagsträ-ahlvorschlagsträ-ahlvorschlagsträ-ahlvorschlagsträ-
ger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.ger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.ger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.ger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.ger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschlä-
ge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten Wahlvorschlags-
träger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen fallen.

2.6 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 180 Wahlberechtig-
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ten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtli-
chen Formblättern nach Anlage 14c zur KWAnlage 14c zur KWAnlage 14c zur KWAnlage 14c zur KWAnlage 14c zur KWahlOahlOahlOahlOahlO zu erbringen.
Dabei ist folgendes zu beachten:

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahllei-
ter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung der Formblät-
ter ist die Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers, bei
Parteien und Wählergruppen auch deren Kurzbezeichnung,
anzugeben.
- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und
handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Famili-
ennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der
Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner persönlich und
handschriftlich ausgefüllt werden.
- Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder
gesondert eine Bescheinigung seiner Stadt nach dem Mus-
ter der Anlage 15 zur KWAnlage 15 zur KWAnlage 15 zur KWAnlage 15 zur KWAnlage 15 zur KWahlOahlOahlOahlOahlO beizufügen, dass er im
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.
- Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dür-
fen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet wer-
den; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber
ist zulässig, wenn dieser in der Stadt wahlberechtigt ist.

2.7 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem
Muster der Anlage 12c zur KWAnlage 12c zur KWAnlage 12c zur KWAnlage 12c zur KWAnlage 12c zur KWahlOahlOahlOahlOahlO Dabei hat der Bewer-
ber zu versichern, dass er für keine andere Wahl zum
Bürgermeister oder Landrat kandidiert. Die ordnungsge-Die ordnungsge-Die ordnungsge-Die ordnungsge-Die ordnungsge-
mäße mäße mäße mäße mäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum AblaufAblaufAblaufAblaufAblauf
der Einreichungsfrist ist der Einreichungsfrist ist der Einreichungsfrist ist der Einreichungsfrist ist der Einreichungsfrist ist VVVVVorororororaussetzung für die aussetzung für die aussetzung für die aussetzung für die aussetzung für die AbgabeAbgabeAbgabeAbgabeAbgabe
eines gültigen eines gültigen eines gültigen eines gültigen eines gültigen WWWWWahlvorschlagsahlvorschlagsahlvorschlagsahlvorschlagsahlvorschlags.....
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der
Anlage 13b zur KWAnlage 13b zur KWAnlage 13b zur KWAnlage 13b zur KWAnlage 13b zur KWahlOahlOahlOahlOahlO.
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen
eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewer-
bers (Anlage 9c zur KWAnlage 9c zur KWAnlage 9c zur KWAnlage 9c zur KWAnlage 9c zur KWahlOahlOahlOahlOahlO) mit den nach § 17 Abs. 8
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt
(Anlage 10c zur KWahlOAnlage 10c zur KWahlOAnlage 10c zur KWahlOAnlage 10c zur KWahlOAnlage 10c zur KWahlO)
- Für gemeinsame Wahlvorschläge nach § 46 d Abs. 3
KWahlG gelten die genannten Regelungen entsprechend.
Es sind dabei alle Wahlvorschlagsträger zu benennen.

3.3.3.3.3. WWWWWahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen WWWWWahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirk

3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster
der Anlage 11a zur KWAnlage 11a zur KWAnlage 11a zur KWAnlage 11a zur KWAnlage 11a zur KWahlOahlOahlOahlOahlO eingereicht wenden. Er muss
enthalten:

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahl-
vorschläge von Einzelbewerbern können durch ein Kenn-
wort gekennzeichnet werden;
- Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,
Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und
Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers;
bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6
KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungs-
behörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei
der sie beschäftigt sind, anzugeben.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschriften, E-Mail-
Adressen und Telefonnummern der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von
der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG).
Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unter-
zeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leis-
ten.

3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und
Wählergruppen müssen ferner von mindestens 5 5 5 5 5 WWWWWahlberech-ahlberech-ahlberech-ahlberech-ahlberech-
tigten des tigten des tigten des tigten des tigten des WWWWWahlbezirksahlbezirksahlbezirksahlbezirksahlbezirks,,,,, für den der Kandidat aufgestellt ist,
persönlich und handschriftlich unterzeichnet seinpersönlich und handschriftlich unterzeichnet seinpersönlich und handschriftlich unterzeichnet seinpersönlich und handschriftlich unterzeichnet seinpersönlich und handschriftlich unterzeichnet sein und sollen
die Angabe einer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer
der Unterzeichner enthalten;;;;; dies gilt auch für Wahlvorschläge
von Einzelbewerbern, es sei denn, dass sie in der zu wählen-
den Vertretung einen Sitz auf Grund eines Wahlvorschlages
haben, in dem sie als Einzelbewerber benannt waren, und der
Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. Die Wahlbe-
rechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeich-
nung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unter-
zeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorausset-
zung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei
denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht recht-
zeitig erbracht werden.

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens
5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein, so
sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anla-Anla-Anla-Anla-Anla-
ge 14a zur KWahlOge 14a zur KWahlOge 14a zur KWahlOge 14a zur KWahlOge 14a zur KWahlO zu erbringen.

Nr. 2.6 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unter-
zeichner im im im im im WWWWWahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig.

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem
Muster der Anlage 12a zur KWahlO. Dabei hat der Bewer-
ber zu versichern, dass er für keinen anderen Wahlvor-
schlag in einem Wahlbezirk des Wahlgebiets kandidiert.
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für
die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der
Anlage 13a zur KWahlO.
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergrup-
pen eine Ausfertigung der Niederschrift über die Versamm-
lung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des
Bewerbers (Anlage 9a KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8
KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt;
ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung
der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt
(Anlage 10a zur Kw(Anlage 10a zur Kw(Anlage 10a zur Kw(Anlage 10a zur Kw(Anlage 10a zur KwahlO)ahlO)ahlO)ahlO)ahlO) einem anderen Wahlvorschlag
im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 dieser
Bekanntmachung).
- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs.
1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über
ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, sowie im Falle
des § 13 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b oder d KWahlG auch die
ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies zur Behe-
bung von Zweifeln für erforderlich hält.
- Parteien oder Wählergruppen wie unter Pkt. 1.3 genannt,
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haben außerdem den Nachweis einzureichen, dass der für
das Wahlgebiet zuständige Vorstand nach demokratischen
Grundsätzen gewählt ist, und zwar durch beglaubigte Ab-
schrift oder eine Ausfertigung der bei der Wahl gefertigten
Niederschrift oder durch die schriftliche Erklärung mehre-
rer bei der Wahlhandlung anwesender Personen sowie ihre
Satzung und ihr Programm.
- Die Bescheinigung des Präsidenten des Landtages nach
dem Wählergruppentransparenzgesetz bzw. die Anlage 27Anlage 27Anlage 27Anlage 27Anlage 27
oder die Anlage 28Anlage 28Anlage 28Anlage 28Anlage 28, s. § 26 Abs. 5 a KWKWKWKWKWahlOahlOahlOahlOahlO.

4.4.4.4.4. Wahlvorschläge für die ReservelisteWahlvorschläge für die ReservelisteWahlvorschläge für die ReservelisteWahlvorschläge für die ReservelisteWahlvorschläge für die Reserveliste

4.1 Für die ReservelisteReservelisteReservelisteReservelisteReserveliste können nur Bewerber benannt werden,
die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. Die Reserve-
liste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung
unterzeichnet sein.

4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zurAnlage 11b zurAnlage 11b zurAnlage 11b zurAnlage 11b zur
KWahlOKWahlOKWahlOKWahlOKWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten:

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei
oder Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht;
- Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum,
Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer
sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber in erkennbarer
Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13
Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die
Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder
Anstalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

Die Reserveliste soll ferner Namen, Anschriften, E-Mail-Adres-
sen und Telefonnummern der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten.

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewer-
ber, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber
für einen im Wahlbezirk oder für einen auf einer Reserveliste
aufgestellten Bewerber sein soll.

4.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerber für
einen im Wahlbezirk oder für einen auf der Reserveliste aufge-
stellten anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss
die Reserveliste ferner enthalten:

- den Familiennamen und die Vornamen des/der zu er-
setzenden Bewerbers/Bewerberin;
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reser-
veliste, in dem oder unter der der/die zu ersetzende Be-
werber/Bewerberin aufgestellt ist.

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wäh-
lergruppen müssen außerdem von mindestens 1818181818 Wahlbe-
rechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

4.5 Muss die Reserveliste außerdem von mindestens 1818181818 Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf
amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zurAnlage 14b zurAnlage 14b zurAnlage 14b zurAnlage 14b zur
KWKWKWKWKWahlOahlOahlOahlOahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe anzugeben. Der Reserveliste sind für die betreffende
Partei oder Wählergruppe und für die in ihr enthaltenen Bewer-
ber die in § 26 Abs. 4 und 5 Satz 1 genannten Unterlagen
beizufügen. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.6 entsprechend.

4.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber ist auf der Reserve-

liste nach dem Muster der Anlage 12b zur KWAnlage 12b zur KWAnlage 12b zur KWAnlage 12b zur KWAnlage 12b zur KWahlOahlOahlOahlOahlO abzuge-
ben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht,
soweit Bewerber gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt
sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beige-
fügt ist.

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeis-
terin und der Vertretung der Stadt Elsdorf sind spätestens bis zum 07.sind spätestens bis zum 07.sind spätestens bis zum 07.sind spätestens bis zum 07.sind spätestens bis zum 07.
Juli 2025,Juli 2025,Juli 2025,Juli 2025,Juli 2025, 18.00 Uhr (69  18.00 Uhr (69  18.00 Uhr (69  18.00 Uhr (69  18.00 Uhr (69 TTTTTage vor der age vor der age vor der age vor der age vor der WWWWWahl),ahl),ahl),ahl),ahl), beim Wahlleiter oder
dem Wahlamt der Stadt Elsdorf, 50189 Elsdorf, Gladbacher Str. 111,
Rathaus, Zimmer 218 einzureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem
Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der
Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können.

Auf die Bekanntmachung über die Einteilung der Stadt Elsdorf (Wahl-
gebiet) in Wahlbezirke für die Kommunalwahlen 2025 (veröffentlicht
im Amtsblatt der Stadt Elsdorf Woche 4 vom 24.01.2025) wird hinge-
wiesen.

Elsdorf, 27.03.2025
Stadt Elsdorf
Der Wahlleiter

(Hubert Portz)

(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service ->
Amtliche Bekanntmachungen, veröffentlicht)

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
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64 neue Bäume in Elsdorf
Städtischer Bauhof plant mit bis zu 150 neuen Bäumen in 2025
Ob Platanen, Zieräpfel, Ahorn, Ei-
chen oder Linden - der Bauhof der
Stadt Elsdorf pflanzt noch vor Os-
tern 64 neue Bäume im gesam-
ten Stadtgebiet ein. Die blühen-
den „Neubürger“ sorgen in ver-
schiedenen Ortsteilen für eine
sehenswerte Neugestaltung an
zentralen Plätzen.
Im Niederembter Embepark -
dem ehemaligen Sportplatz -
setzt der Bauhof mehrere Lin-
den- und Amberbäume ein. Sie
sorgen in einigen Jahren für
Schatten im jetzt schon sehr gut
frequentierten Park mit zahlrei-
chen Spiel- und Sportangeboten.
Am Klinkenweg / Bedburger Stra-
ße in Elsdorf fristete eine karge
Grünfläche ein bislang unschein-
bares Dasein. Das 500 Quadrat-
meter große Areal wird zum

„Mini-Park“ mitten im Wohnge-
biet umgestaltet. Zunächst fin-
den acht Platanen, Amberbäu-
me sowie ein Tulpenbaum dort
einen neuen Platz. Bis zum Som-
mer wird der einladende Ort
dann mit fünf neuen Sitzbänken
und einer neuen Wegeführung
zu einer kleinen, grünen Oase.
Am Ortseingang Neu-Etzweiler
sorgte das Grün zwischen Bür-
gersteig und Straße zuletzt für
Probleme. Die vor mehr als 20
Jahren gepflanzten Bäume wa-
ren teils abgestorben oder ha-
ben Schäden an Straßen und
Gehwegen verursacht. Diese
Schäden wurden in den vergan-
genen Wochen behoben und das
Grün - ohne Verlust von Park-
plätzen - vergrößert. Möglich ist
das dank spezieller Wurzelka-

näle, die Baumwurzeln nicht nur
ausreichend Platz bieten, son-
dern ihr Austrocknen im Som-
mer verhindern. Entlang der
Waldstraße, Gesoleistraße und
des Heidewegs stehen nun Bu-
chen, Säuleneichen und Zierap-
felbäume als sehenswerte Neu-
bepflanzung. Gemäß der aktu-
ellsten FLL-Richtlinien (For-
schungsgesellschaft für Land-
schaftsentwicklung und Land-
schaftsbau) sollen die neuen
Bäume sich langlebig in den
Straßenraum einfügen.
Noch im Februar herrschte auch
auf der Obstwiese zwischen
Neu-Etzweiler und Angelsdorf
reger Betrieb. Landwirt Otto
Hoffmann als gute Seele des Um-
siedlungsorts setzte den Impuls
für einen Pflegeschnitt der zahl-
reichen Obstbäume. Gemeinsam
mit einer Fachfirma und schwe-
rem Gerät führte er die Arbeiten
als Grundlage für einen langen
Fortbestand der Wiese aus. Bür-
germeister Andreas Heller und
Ortsvorsteher Stephan Borst
wissen um die Bedeutung der
beliebten Obstwiese und lobten
das Engagement von Hoffmann.
Umtriebig ist der Elsdorfer Bau-
hof auch an der Stammelner
Straße in Heppendorf. Dort wur-
de zunächst die Zaunanlage am
angrenzenden Spielplatz erneu-
ert und nun folgen mehrere
Kirschbäume.

Auf dem Friedhof „Elsdorf Alt“
hat der Bauhof nicht nur die We-
geführung deutlich witterungs-
beständiger umgestaltet - auch
einige Säulenbuchen werden
dort nun einen Platz finden. Ein
Friedwald als neue Bestattungs-
form entsteht derzeit auf einer
zuvor ungenutzten Fläche des
Oberembter Friedhofs. Ergän-
zend zu dem dortigen großen
Baumbestand pflanzt der Elsdor-
fer Bauhof nun einige Rotbuchen
in bisherigen Lücken. Mit dem
neuen Friedwald folgt die Stadt
Elsdorf einem sehr häufig nach-
gefragten Wunsch, der in der Re-
gion bisher nicht angeboten
wird.
Bereits zu Jahresbeginn pflanz-
ten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Elsdorfer Bau-
hofes knapp ein Dutzend Bäume
ein. „In den nächsten Monaten
werden das Areal an der Ge-
samtschule, der Spielplatz am
Angelsdorfer Mauritiusweg so-
wie der Oberembter Josef-Mül-
ler-Platz sehenswert umgestal-
tet und deutlich ausgebaut. Im
Zuge der Bauarbeiten werden wir
auch dort bis zum Herbst viele
neue Bäume einsetzen. So pflan-
zen wir in Eigenregie insgesamt
bis zum Jahresende fast 150 neue
Bäume in Elsdorf“, erläutert Bent
Werner als Projektverantwortli-
cher und technischer Leiter des
Elsdorfer Bauhofes.

Unter Regie von Landwirt Otto Hoffmann (3.v.r.) erhielten dutzende BäumeUnter Regie von Landwirt Otto Hoffmann (3.v.r.) erhielten dutzende BäumeUnter Regie von Landwirt Otto Hoffmann (3.v.r.) erhielten dutzende BäumeUnter Regie von Landwirt Otto Hoffmann (3.v.r.) erhielten dutzende BäumeUnter Regie von Landwirt Otto Hoffmann (3.v.r.) erhielten dutzende Bäume
auf der Obstwiese Neu-Etzweiler einen fachgerechten Pflegeschnitt.auf der Obstwiese Neu-Etzweiler einen fachgerechten Pflegeschnitt.auf der Obstwiese Neu-Etzweiler einen fachgerechten Pflegeschnitt.auf der Obstwiese Neu-Etzweiler einen fachgerechten Pflegeschnitt.auf der Obstwiese Neu-Etzweiler einen fachgerechten Pflegeschnitt.

64 neue Bäume werden von den Mitarbeitern des Elsdorfer Bauhofes64 neue Bäume werden von den Mitarbeitern des Elsdorfer Bauhofes64 neue Bäume werden von den Mitarbeitern des Elsdorfer Bauhofes64 neue Bäume werden von den Mitarbeitern des Elsdorfer Bauhofes64 neue Bäume werden von den Mitarbeitern des Elsdorfer Bauhofes
derzeit an zahlreichen Orten in verschiedenen Ortsteilen eingepflanzt.derzeit an zahlreichen Orten in verschiedenen Ortsteilen eingepflanzt.derzeit an zahlreichen Orten in verschiedenen Ortsteilen eingepflanzt.derzeit an zahlreichen Orten in verschiedenen Ortsteilen eingepflanzt.derzeit an zahlreichen Orten in verschiedenen Ortsteilen eingepflanzt.
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Bewerbungsphase für den ELC 2025 startet
Bands & Musiker/innen können sich ab sofort für den Erftkreis Lied Contest 2025 bewerben

Ende: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem Rathaus

Ab sofort können sich Bands &
Musiker/innen für den 5. Erftkreis
Lied Contest (ELC), der am 2. Au-
gust 2025 in Elsdorf stattfindet,
bewerben. Ganz wie beim großen
Eurovision Song Contest treten bei
der Veranstaltung der Stadt Els-
dorf alle zehn Städte des Kreises
im musikalischen Wettbewerb
gegeneinander an. Am Ende ent-
scheiden das Publikum und die
Jury mit den berühmten „12 Points
go to...“ wer gewinnt.
Bewerbungen sind ab sofort bisBewerbungen sind ab sofort bisBewerbungen sind ab sofort bisBewerbungen sind ab sofort bisBewerbungen sind ab sofort bis
zum 25.05.2024 unterzum 25.05.2024 unterzum 25.05.2024 unterzum 25.05.2024 unterzum 25.05.2024 unter
wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.radio-erft.de möglich.adio-erft.de möglich.adio-erft.de möglich.adio-erft.de möglich.adio-erft.de möglich.
Die Auswahl der Teilnehmer/innen
erfolgt Anfang Juni durch eine Jury.
Interessierte Musiker/innen oder
Bands können sich bei weiteren Fra-
gen an die Kulturabteilung der Stadt
Elsdorf unter 02274 - 709 133 oder
robert.wassenberg@elsdorf.de
wenden.
Für den siegreichen Beitrag ist
ein Preisgeld in Höhe von 1.000,-
€ ausgelobt sowie die Chance ei-
ner Bewerbung zum deutschen
Vorentscheid des ESC 2026 mit
professioneller Begleitung eines
Produzenten-Teams.
Wichtig: die Musiker oder einige
Bandmitglieder müssen durch Ih-
ren Wohnsitz, Geburtsort, Wahl-
heimat oder einer persönlichen
Geschichte einen Bezug zu der

Stadt des Kreises haben, für die
sie im Wettbewerb antreten
möchten.
Jede/r ELC-Teilnehmer/in singt
zwei Titel. Beide Songs sollten
eine Eigenkomposition sein. Die
Teilnehmer/innen können auf
eine professionelle Begleitband
zurückgreifen, die bei Bedarf
die Interpretinnen und Inter-

Im Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den Erftkreis Lied Contest.Im Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den Erftkreis Lied Contest.Im Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den Erftkreis Lied Contest.Im Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den Erftkreis Lied Contest.Im Vorjahr gewann die Bedburger Sängerin Alexandra Kruijt den Erftkreis Lied Contest.

preten unterstützen wird.
Ebenso wird im Vorfeld musi-
kalische Hilfe und Arrangement-
Arbeit vom künstlerischen Lei-
ter Dieter Kirchenbauer kosten-
frei geleistet, sofern erwünscht.
Die Premiere des Erftkreis Lied
Contest im Juli 2021 gewann
die Sängerin Angela Lentzen für
Bergheim, während 2022 die

Bedburger Rockband „Youth
Authorities“ am Forum:terra
nova siegte. Im Juli 2023 ge-
wann die Frechener Sängerin
Gloria Massamba den Contest
und bewarb sich im Anschluss
auch für den deutschen Vorent-
scheid des ESC 2024 in Malmö.
Im Vorjahr siegte Alexandra Krujit
für Bedburg.

Bergverwaltung
Die Abteilung Bergbau und Ener-
gie in NRW nimmt Meldungen/
Beschwerden über außergewöhn-
liche Belastungen entgegen, die
durch den Tagebau bzw. tagebau-
bedingte Baumaßnahmen, wie
Bohrstellen usw. verursacht wer-
den. Sie ist rund um die Uhr tele-
fonisch erreichbar.
Während der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der Bürozeiten
Montag bis Donnerstag
von 8.30 bis 16 Uhr

Freitag von 8.30 bis 14 Uhr
ist die Kontaktaufnahme wie folgt
möglich:

Abteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und Energie
in NRWin NRWin NRWin NRWin NRW
Goebenstraße 25
44135 Dortmund
Tel.: 02931 82-0
Fax: 02931 82-3624
E-Mail:
registratur-do@bRA.nrw.de

Standort DürenStandort DürenStandort DürenStandort DürenStandort Düren
Josef-Schregel-Straße 21
52349 Düren
Tel.: 02931 82-0
Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-
tententententen
In Notfällen, wie bei umweltrele-
vanten Ereignissen (Tagesbrüche
u.Ä.) oder Unfällen (insbesondere
mit Personenschäden) in Betrie-
ben unter Bergaufsicht bzw. mit
Auswirkung auf diese Betriebe,
ist die Abteilung Bergbau und En-

ergie in NRW auch außerhalb der
regulären Bürozeiten über die
Rufbereitschaft Bergbau zentral
erreichbar:
Notfalltelefon Rufbereitschaft
Bergbau: 0172/5205686
RWE PRWE PRWE PRWE PRWE Power ower ower ower ower AAAAAGGGGG
Tagebau Hambach -
Bürgertelefon
02461/54971
für den Fall außergewöhnlicher
Belastungen aus dem Tagebau
Hambach
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Digitale Angebote for Beginners
Dass Bibliotheken keine bloßen
Verleihstationen für Bücher
sind, dürfte sich mittlerweile
herumgesprochen haben. Beim
Besuch städtischer Bibliothe-
ken erwartet das Publikum eine
Vielzahl an Angeboten: von Ver-
anstaltungen für alle Alters-
gruppen, über nützliche Gegen-
stände für den Alltagsgebrauch
bis zu interessanten Themen-
workshops lässt sich vor Ort
eine bunte Vielfalt erleben.

Doch was ist mit digitalen An-
geboten, die nur bei genauem
Hinsehen ins Auge stechen?
Die Stadtbibliothek Elsdorf
stellt daher in loser Folge ihre
Digitalangebote gezielt vor.

Den Beginn macht die Präsen-
tation der Tigerbooks am Don-
nerstag, 10. April um 17 Uhr.
Beantwortet werden alle Fra-
gen rund um die interaktiven
Bücher und Hörbücher zu be-

kannten Kinderbuchheldinnen
und -helden, die über die Tiger-
books-App mit den jeweiligen
Bibliotheksaccounts ganz
leicht, kostenlos und werbefrei
nutzbar sind.
Weitere Infoveranstaltungen
folgen zu Findus & Co, der On-
leihe Erft und den Munzinger-
Datenbanken.
Eine Voranmeldung ist nicht nö-
tig, nähere Informationen un-
ter 02274/709181.

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien CDUarteien CDUarteien CDUarteien CDUarteien CDU

CDU Elsdorf weiterhin für Bezahlkarte
Die Ausnahme darf nicht zur Regel werden

Ende: Aus der Arbeit der Parteien CDU

Im Herbst 2024 haben wir als CDU-
Fraktion bereits zu der o.a. The-
matik im Stadtrat und danach auch
öffentlich klar Stellung bezogen.
Daran hat sich bis heute auch
nichts geändert:
Die CDU-Fraktion ist weiterhin
klar für die Einführung einer Be-
zahlkarte als Leistungsform für
geflüchtete Menschen, um die fi-
nanzielle Unterstützung dieser
Personengruppe durch eine bar-
geldlose Lösung effizienter zu ge-
stalten und um erkanntem zweck-
entfremdeten Verhalten entge-
genzuwirken. Gelder für Schlep-

per oder Überweisungen in das
Heimatland zu nutzen, wäre so
nicht mehr möglich.
Die Implementierung einer Be-
zahlkarte dürfte aus Sicht der
CDU-Fraktion auch einem sog.
„Pull-Faktor“ entgegenwirken,
den die Bargeldauszahlung an
diesen Personenkreis darstellt.
Insoweit hält die CDU-Fraktion
diese Maßnahme grundsätzlich
auch für geeignet und erforder-
lich, um der irregulären Migrati-
on entgegenzuwirken.
Aus Sicht der CDU-Fraktion Els-
dorf darf die Einführung der Be-

zahlkarte nicht scheitern. Es kann
nach unserem Dafürhalten auch
nicht sein, dass auch die rechtli-
che Ausnahme jetzt zur Regel
wird. Selbst wenn es zu einem
gewissen Mehraufwand kommen
sollte, darf dies im Interesse der
Sinnhaftigkeit der Maßnahme und
dem Gerechtigkeitsgefühl in der
Bevölkerung nicht dazu führen, die
Einführung der Bezahlkarte zu un-
terlassen. Der mögliche Mehrauf-
wand an dieser Stelle dürfte aber
auch dazu führen, dass andere Ver-
waltungstätigkeiten (Stichwort:
bsp. Bargeldauszahlungen) im Zu-

sammenhang mit der Flüchtlings-
hilfe wahrscheinlich reduziert bzw.
aufgeben werden können.
Noch hat keine Kommune im
Rhein- Erft- Kreis die Bezahlkar-
te eingeführt. Es sollten auch aus
unserer Sicht weiterhin erst
einmal alle offenen Fragen geklärt
werden. Für die CDU-Fraktion
steht aber fest: Sobald diese Fra-
ge entscheidungsreif ist, wollen
wir unverzüglich handeln. Wir
wollen von der Bezahlkarte nicht
abrücken und stellen uns jedem
Diskussionsprozess im Rat.

Gerhard Jakoby



Rundblick Elsdorf | 38. Jahrgang | Nr. 13 | Freitag, 04. April 2025 | Kw 14 | Rautenberg Media 9

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien Karteien Karteien Karteien Karteien Kommunale ommunale ommunale ommunale ommunale Wählergemeinschaft - Stimme für ElsdorfWählergemeinschaft - Stimme für ElsdorfWählergemeinschaft - Stimme für ElsdorfWählergemeinschaft - Stimme für ElsdorfWählergemeinschaft - Stimme für Elsdorf

Jugendarbeit in Elsdorf - hier geht noch mehr!!!

Ende: Aus der Arbeit der Parteien Kommunale Wählergemeinschaft - Stimme für Elsdorf

Die „Brause“ in Berrendorf hat
ihre Pforten wieder geöffnet. Eine
gute Nachricht für alle interes-
sierten Berrendorfer und Giesen-
dorfer Kinder und Jugendlichen. An
dieser Stelle wünschen wir allen
Kids ein gutes, bedarfsgerechtes
Angebot und den Betreuer*innen
ein gutes Gelingen. „Weiter so“,
möchte man rufen. „Wann eröff-
net ein neues Jugendzentrum in
Elsdorf -Mitte?“ Wie bekannt ist,

schließt die Jugendeinrichtung
„Kiste“ für immer. Hierfür muss
möglichst schnell ein neues, mo-
derneres und größeres Jugend-
zentrum eröffnet werden.
Unsere Jugend braucht einen OrtUnsere Jugend braucht einen OrtUnsere Jugend braucht einen OrtUnsere Jugend braucht einen OrtUnsere Jugend braucht einen Ort
für eine sinnvolle, altersgerechtefür eine sinnvolle, altersgerechtefür eine sinnvolle, altersgerechtefür eine sinnvolle, altersgerechtefür eine sinnvolle, altersgerechte
Freizeitgestaltung und ein offe-Freizeitgestaltung und ein offe-Freizeitgestaltung und ein offe-Freizeitgestaltung und ein offe-Freizeitgestaltung und ein offe-
nes Ohr und Hilfsangebote für dienes Ohr und Hilfsangebote für dienes Ohr und Hilfsangebote für dienes Ohr und Hilfsangebote für dienes Ohr und Hilfsangebote für die
Fragen und Sorgen ihrer Zeit.Fragen und Sorgen ihrer Zeit.Fragen und Sorgen ihrer Zeit.Fragen und Sorgen ihrer Zeit.Fragen und Sorgen ihrer Zeit.
In der Stadtverwaltung und im Ju-
gendamt sieht man das ganz

anders. Hier ist man der Meinung
mit der Brause ein Angebot für
alle Elsdorfer Kinder und Jugend-
lichen geschaffen zu haben. Mit
dem ÖPNV und dem Elterntaxi ist
das heutzutage alles easy.
Wirklich? Wirklich? Wirklich? Wirklich? Wirklich? Wir bezweifeln dasWir bezweifeln dasWir bezweifeln dasWir bezweifeln dasWir bezweifeln das.....
Dann gibt es ja noch den Bus für
die mobile Jugendarbeit. Eine sinn-
volle und wichtige Aufgabe. Vorü-
bergehend!!
Keine Frage. Ganze 10.000 € stellt

die Stadt für die Anschaffung ei-
nes Busses zur Verfügung. HatHatHatHatHat
unsere Jugend im Rathaus keineunsere Jugend im Rathaus keineunsere Jugend im Rathaus keineunsere Jugend im Rathaus keineunsere Jugend im Rathaus keine
LobbyLobbyLobbyLobbyLobby,,,,, oder?! oder?! oder?! oder?! oder?! Kein Kino mehr,
kein Hallenbad mehr, vorüberge-
hend kein Freibad mehr. Außer-
halb der Freibadsaison gar kein
Angebot mehr. Wohin also? Wir
von der Stimme für Elsdorf sehen
Prävention in der Jugendarbeit als
sehr wichtig an.

Horst Schnell

„Hörst Du es summen? Wir auch nicht“…
Fortsetzung des Projektes der Kita Steinmäuse in Elsdorf
Im letzten Jahr war der Wunsch
entstanden, im vorderen Bereich
der Kita Steinmäuse in Elsdorf ein
Insektenhotel gemeinsam mit den
Kindern zu errichten. Da ein In-
sektenhotel natürlich nur sinnvoll
ist, wenn auch für Nahrung ge-
sorgt ist, fand im letzten Jahr eine
gemeinsame Pflanzaktion statt.
Die Eltern bereiteten in einem
abgetrennten Bereich vor der Kita
ein Beet vor. Sodann wurde das
Beet von den Vorschulkindern mit
Unterstützung der Kita-Leitung
Frau Falkenstein, einer Kita-Mut-
ti Isabelle Munnecke und Daniela
Volk von der Ortsgruppe Elsdorf
des BUND mit heimischen Stau-
den und Obsträuchern bepflanzt.
Im Frühjahr sollte das Projekt dann
fortgesetzt werden, nachdem mit
Erleichterung festgestellt wurde,
dass die noch jungen Pflanzen den
Winter gut überstanden hatten.
Bevor am 18. März dann die Ar-
beiten der Kinder beginnen konn-
ten, wurde der von Familie Volk
im Wege des Upcycling aus alten
Paletten erbaute Rohbau des Ho-
tels im Gärtchen aufgestellt.
Das Hotel mit „Wohnungen“ und
Leben zu füllen, war dann die Auf-
gabe der Kinder.
Bei Sonnenschein und kalten
Temperaturen werkelten dann
insgesamt 16 Vorschulkinder in
zwei Gruppen an den vorbereite-
ten Materialien. Zuvor wurde
noch einmal kurz erläutert, wes-
halb auch solch kleine Aktionen
wichtig sind.

In Deutschland und weltweit gibt
es ein Insektensterben von bis zu
80 Prozent in den letzten Jahr-
zehnten.
Somit fehlt für viele unserer hei-
mischen Tiere schlichtweg die
Nahrung. Frösche, Echsen, Igel,
Vögel und Fledermäuse verhun-
gern, wenn sie nicht unterstützt
werden. Aber auch für den Men-
schen stellt das Insektensterben
eine große Bedrohung dar. Wir
sind für eine beständige Nah-
rungsversorgung zwingend auf die
Unterstützung der Insekten bei der
Befruchtung der Nutzpflanzen an-
gewiesen.
Grund genug für die Vorschulkin-
der tatkräftig ans Werk zu gehen:
Es wurden Dosen mit Röhrchen
befüllt, die zuvor von allen schar-
fen Kanten befreit werden muss-
ten. Markhaltige Pflanzenstengel
wurden zusammengebunden und
senkreckt in Tontöpfe gestellt.
Gebohrte Holzstücke wurden ge-
schmirgelt und gereinigt, damit
die zarten Flügel der Wildbienen
bei der Eiablage nicht beschädigt
werden.
Besonders interessiert waren die
Kinder an mitgebrachten Holzstü-
cken. Dort konnten sie erkennen,
wie es aussieht, wenn die Wild-
bienen in den Röhrchen ihre Eier
abgelegt haben und das Loch ver-
schlossen wurde. Auch gab es am
Anschauungsobjekt Röhren aus
welchen bereits eine oder mehre-
re Bienen geschlüpft sind.
Nach getaner Arbeit durften die

Kinder dann das Hotel befüllen,
an welchem zudem ein Schild mit
den Namen der Kinder ange-
bracht wurde.
Auch von den anderen Kindern,
den Erziehern und einigen El-
tern wurde im Anschluss das
Hotel bewundert.

Jetzt heißt es geduldig warten, dass
die Temperaturen etwas steigen,
die ersten Blumen im Gärtchen blü-
hen und die Wildbienen das Hotel
entdecken und annehmen!
Gespannt können Kinder, Erzie-
her und Eltern die Entwicklung
nunmehr weiter beobachten.
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Der Seniorenbeirat der Stadt Elsdorf informiert
Spende an die Elsdorfer Tafel

Bürgerkönigs- und Ostereierschießen
Bürgermajestät für Giesendorf gesucht

Schützenbruderschaft hat 475-jähriges Jubiläum
Der Vogelschuss entscheidet über die nächste Majestät
Die Sankt Sebastianus Bruder-
schaft Elsdorf bereitet sich auf
ihre Festivitäten zum 475 - jäh-
rigen Bestehen vor.

Die Jubiläumsmajestät wird am
Sonntag, 6. April, durch den
Vogelschuss zwischen den Be-
werbern ermittelt.
Um den spannenden Wettkampf
für viele sichtbar zu machen und
aus Sicherheitsgründen, der
Schießstand darf nur von den
Bewerbern und dem Schießmeis-

ter betreten werden, wird eine
Videoübertragung vom Schieß-
stand in den Saal des Schützen-
heims geschaltet.
So können die Familien, Freun-
de und Besucher den Vogel-
schuss live miterleben.

Wir freuen uns über euren Be-
such am 6. April ab 14 Uhr bei
uns im Schützenheim Mittelstr.
50 in Elsdorf.
Dieter Wimmer
Presseward Der Vogel per VideoübertragungDer Vogel per VideoübertragungDer Vogel per VideoübertragungDer Vogel per VideoübertragungDer Vogel per Videoübertragung

Die Schützen aus Giesendorf er-
mitteln wieder eine Bürgerköni-
gin oder einen Bürgerkönig für
den Ort. Dieser wird am Sonn-
tag, 13. April, um 16:30 Uhr er-
mittelt. Dabei wird mit dem Luft-
gewehr auf einen Holzvogel ge-
schossen, bis dieser „von der
Stange fällt“. Mitmachen kön-
nen alle volljährigen Einwohner

aus Giesendorf, die kein Mitglied
des Vereins sind. Die Bürgerkö-
nigin oder der Bürgerkönig ist
dann beim Giesendorfer Schüt-
zenfest vom 4. bis zum 7. Juli als
Bürgermajestät mit dabei - beim
Königsball am Samstagabend
und beim großen Festzug am
Sonntag. Weitere Verpflichtun-
gen gibt es nicht. Fragen hierzu

beantworten die Schützen gern,
per Email an info@schuetzen-
giesendorf.info oder per Telefon
0178 / 1451373.
Am gleichen Tag gibt es noch wei-
tere Programmpunkte im Schüt-
zenhaus in der Etzweiler Straße
96: Ab 15 Uhr werden frische Waf-
feln angeboten, und alle Giesen-
dorfer ab 16 Jahren können am

Schiesswettbewerb um den Bür-
gerpokal teilnehmen und das
Schießen mit dem Luftgewehr
ausprobieren (für Jugendliche un-
ter 18 wird eine Einverständnis-
erklärung benötigt).
Der Tag klingt anschließend mit
dem Ostereierschiessen aus, für
das die Schützen in der nächsten
Woche Lose verkaufen.

Auch im letzten Jahr wurde das
Repair-Café des Seniorenbeirates
sehr gut frequentiert. Über 200
Besucher aus Elsdorf und Nach-
barstädten ließen ihre Kleingerä-
te von den ehrenamtlichen Exper-
ten reparieren. Auch das ange-
schlossene Café war gut besucht.
Die meisten Besucher bedankten
sich mit einer kleinen Spende.
Die Mitglieder des Seniorenbei-
rates haben nun beschlossen, aus
dem Spendentopf nicht nur eige-
ne Projekte zu finanzieren, son-
dern auch eine andere gesell-
schaftlich aktive und gemeinnüt-
zige Organisation zu unterstüt-
zen. Einstimmig fiel der Beschluss
auf die Elsdorfer Tafel. Im März
überreichte der Seniorenbeirats-
vorsitzende Wolfgang Ketzler
(Foto links) an Dieter Buschmann
von der Elsdorfer Tafel einen

Spendenscheck in Höhe von 750
Euro. Dieter Buschmann bedank-
te sich sehr herzlich und ver-
sprach, diese Summe für zusätz-
liche Einkäufe zu verwenden.
Aber auch den ehrenamtlichen
Helfern im Repair-Café wurde
gedankt. Rudolf Merz, stellver-
tretender Vorsitzender des Seni-
orenbeirates, überreichte jedem
einen Tankgutschein.
Das nächste RepairRepairRepairRepairRepair-Café öffnet-Café öffnet-Café öffnet-Café öffnet-Café öffnet
am Fam Fam Fam Fam Freitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 11. 11. 11. 11. 11.     AprilAprilAprilAprilApril zwischen
14 und 17 Uhr im Josefsheim in
der Mittelstraße.
Die nächste Sprechstundenächste Sprechstundenächste Sprechstundenächste Sprechstundenächste Sprechstunde des
Seniorenbeirates gibt es am
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 7. 7. 7. 7. 7.     April um 14:30 April um 14:30 April um 14:30 April um 14:30 April um 14:30 UhrUhrUhrUhrUhr
im Elsdorfer Rathaus.
Die nächste nächste nächste nächste nächste WWWWWanderunganderunganderunganderunganderung mit dem
Seniorenbeirat findet statt am
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 14. 14. 14. 14. 14.     AprilAprilAprilAprilApril wie immer um
10 Uhr an der Elsdorfer Festhalle.Foto: SeniorenbeiratFoto: SeniorenbeiratFoto: SeniorenbeiratFoto: SeniorenbeiratFoto: Seniorenbeirat
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Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand
Hilde Keller neue Vorsitzende des Museumsvereins
Am 27. März fand eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung
des Museumsvereins Elsdorf statt.
Sprichwörtlich in „letzter Minu-
te“ konnte durch die Neuwahlen
des Vorstandes eine Auflösung
des Vereins verhindert werden.
Schon im November letzten Jah-
res wurde auf der ordentlichen
Mitgliederversammlung ein Ver-
such gestartet, die vakanten Pos-
ten im Vorstand neu zu besetz-
ten. Dies war jedoch mangels Kan-
didaten nicht möglich gewesen.
Somit erfolgte jetzt, in einer ex-
tra zu diesem Zweck einberufe-
nen Versammlung, ein letzter Ver-
such, den Vorstand neu zu wählen
und damit eine Auflösung des Ver-
eins zu verhindern.
Der bisherige Vorstand um die Vor-
sitzende Heike Garbrecht trat mit
Ausnahme von Daniel Hamm (Schrift-
führer) und Michael Valtinat (Beisit-
zer) nicht mehr zur Wiederwahl an.
Heike Garbrecht, Eberhard Janke
und Horst Herkenrath haben zu-
sammen mit ihren Kollegen den
Verein seit November 2018 er-
folgreich durch sehr schwierige
Zeiten geführt!
Daniel Hamm dankte seinen Vor-
standskollegen: „Ich danke euch
vielmals für euren unermüdlichen
Einsatz in den zurückliegenden Jah-
ren! Ohne euch wäre vieles, was
der Verein in den letzten Jahren auf
die Beine gestellt hat, nicht mög-
lich gewesen. Wir freuen uns alle,
dass ihr dem Verein auch weiterhin
mit „Rat und Tat“ zur Seite steht.“
Neu für den Vorstand kandidier-
ten Hilde Keller, Ralf Gohrbandt
und Gerd Pütz.
Nach einstimmigem Beschluss der
Versammlung setzt sich der Vor-
stand für die kommenden drei
Jahre wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende: Hilde Keller
stellv. Vorsitzender: Ralf Gohrbandt
Kassierer: Gerd Pütz
Schriftführer: Daniel Hamm
Beisitzer: Michael Valtinat

Hilde Keller dankte der Mitglie-
derversammlung für das entgegen-
gebrachte Vertrauen: „Ich danke
euch für euer Vertrauen. Ich werde
mich nun direkt in die Arbeit stür-
zen und hoffe, dass ihr mich dabei
tatkräftig unterstützt. Als Team
können wir die Arbeit des Muse-
umsvereins erfolgreich weiterfüh-
ren.“ Wer Interesse an einer Mit-
arbeit im Museumsverein hat, kann
sich gerne unter der E-Mail-Adresse
kontakt@museumsverein-elsdorf.de
oder telefonisch unter

Der neue Vorstand des Museumsverein Elsdorf e.V. (v. l. n. r.: RalfDer neue Vorstand des Museumsverein Elsdorf e.V. (v. l. n. r.: RalfDer neue Vorstand des Museumsverein Elsdorf e.V. (v. l. n. r.: RalfDer neue Vorstand des Museumsverein Elsdorf e.V. (v. l. n. r.: RalfDer neue Vorstand des Museumsverein Elsdorf e.V. (v. l. n. r.: Ralf
Gohrbandt, Gerd Pütz, Hilde Keller, Daniel Hamm; nicht auf dem Bild:Gohrbandt, Gerd Pütz, Hilde Keller, Daniel Hamm; nicht auf dem Bild:Gohrbandt, Gerd Pütz, Hilde Keller, Daniel Hamm; nicht auf dem Bild:Gohrbandt, Gerd Pütz, Hilde Keller, Daniel Hamm; nicht auf dem Bild:Gohrbandt, Gerd Pütz, Hilde Keller, Daniel Hamm; nicht auf dem Bild:
Michael Valtinat)Michael Valtinat)Michael Valtinat)Michael Valtinat)Michael Valtinat)

01 73 2 80 61 48 melden.
Wir freuen uns über jeden Mitbür-
ger, der sich über unsere Arbeit
informieren oder uns aktiv unter-
stützen möchte“, so Hilde Keller.
Weitere Informationen zum Mu-
seumsverein finden Sie unter
www.museumsverein-elsdorf.de,
auf Facebook und Instagram.
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Obstbaumschnitt - aber richtig!
Unter diesem Motto hat die Orts-
gruppe Elsdorf des BUND in die-
sem Frühjahr zum Obstschnittkurs
eingeladen.
Der ursprünglich beworbene Kurs
wurde geleitet von Dr. Bernd Ar-
nold von der biologischen Station
in Erftstadt.
Dieser fand am 7. und 8. März in
Neu-Etzweiler statt und bestand
aus einem theoretischen Teil und
einem praktischen Teil.
Nach dem relativ anstrengenden
ersten Teil rauchten allen Teilneh-
mern ordentlich die Köpfe und es
war super, am nächsten Tag zu
sehen, dass doch einiges von dem

Gehörten dann in der Praxis seine
Anwendung finden konnte. Bei
schönstem Sonnenschein waren
es zwei tolle, informative Tage.
Da die maximal 20 Plätze dieses
Kurses innerhalb von nur zwei Ta-
gen ausgebucht waren und stetig
weitere Anfragen kamen, ver-
suchte Daniela Volk als Organisa-
torin einen zweiten Workshop auf
die Beine zu stellen.
Sebastian Schöne vom BUND erklär-
te sich dankenswerterweise als ge-
lernter Landschaftsgärtner bereit,
einen weiteren Kurs am 22. März in
Heppendorf auf dem Elisenhof der
Familie Schnell anzubieten.

Auch dieser Kurs war schnell voll-
ständig belegt.
Nach einer kurzen Einführung ging
es hier direkt an die Obstbäume.
Es wurde gemeinsam überlegt,
welche Äste und warum bearbei-
tet werden mussten. Das umfang-
reiche theoretische Wissen ließ
Sebastian Schöne bei der prakti-
schen Arbeit mit einfließen. Nach
anfänglich schüchternen Versu-
chen, konnte sich am Ende des
Workshops das Ergebnis gut se-

hen lassen und nicht wenige woll-
ten sich direkt Zuhause an den
eigenen Obstbaum wagen.
So unterschiedlich die Herange-
hensweise der beiden Kursleiter
war, so spannend und interessant
waren die Workshops.
Es gab aus beiden Kursen lediglich
positives Feedback.
Vielen Dank an die Kursleiter und
die Teilnehmer und gutes Gelin-
gen für die Anwendung des Er-
lernten am eigenen Obstbaum!
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Petra Nova -
Die blaue Frau in der Kulturkirche Angelsdorf

Am 21. März durfte Petra Nova
als „Die blaue Frau“ ihr Pro-
gramm in der Kulturkirche An-
gelsdorf aufführen.
Es war ein Programm der etwas
anderen Art als es sonst in der
Kulturkirche stattfindet.
Petra Nova beginnt musikalisch
mit dem Song „Cabaret“ von
Liza Minelli und begrüßt das
Publikum in ihrer Show in der
Kulturkirche Angelsdorf. Danach
erzählte Sie einige Anekdoten
aus ihrem bewegten Leben als
Tanzlehrerin, Veranstalterin
von Modenschauen und Jour-
nalsitin.
Musikalisch bewegt sich Petra
Nova am liebsten in den 30er
Jahren des vorigen Jahrhunderts
mit Liedern von Marlene Diet-
rich bis zu Judy Garland.

Durch die Mischung von Musik
„Ich bin zu jung, um alt zu sein“
und Anekdoten sowie speziel-
len Gästen, die Petra Nova in
die Veranstaltung eingebunden
hat, war der Abend recht kurz-
weilig und gefühlt viel zu
schnell vorbei. Das sahen die
Gäste genauso und wollten un-
bedingt noch eine Zugabe der
„blauen Frau“, bevor die Ver-
anstaltung beendet war.
Die nächste Veranstaltung der
Kulturkirche Angelsdorf mit
dem Titel

Duo a’ la carte - Ein wortreichesDuo a’ la carte - Ein wortreichesDuo a’ la carte - Ein wortreichesDuo a’ la carte - Ein wortreichesDuo a’ la carte - Ein wortreiches
6-Gänge-Menü6-Gänge-Menü6-Gänge-Menü6-Gänge-Menü6-Gänge-Menü
findet am 25. April statt
Einlass: 19: Uhr
Beginn: 19:30 Uhr
Der Eintritt ist wie immer frei.

Ostereierschießen
in Berrendorf

Ostereischießen bei
den Etzweiler Schützen
Die. St. Hubertus Schützenbruder-
schaft Etzweiler 1873 e.V. lädt ein
zum traditionellen Ostereischie-
ßen am Samstag, 12. April, ab 14
Uhr. Genießen sie bei Kaffee und

Kuchen sowie kühlen Getränken
einige schöne Stunden im Kreise
der Schützenfamilie.
Auf ihren Besuch freut sich die St.
Hubertus Schützenbruderschaft

Das Ostereierschießen der St. Se-
bastianus Schützenbruderschaft
Berrendorf-Wüllenrath findet am
Samstag, 12. April ab 16 Uhr im
Schützenkeller statt. Sichert euch

die ein oder anderen Ostereier
für das kommende Osterfest.
Alle Mitglieder, Freunde und Be-
wohner des Doppelortes sind herz-
lich eingeladen.

Naturpark-Zentrum Gymnicher Mühle
Termine im April 2025

Dauer: ca. 45 Minuten
Kosten: kostenfrei
Treffpunkt:
KM51 - Das Erftmuseum

Die LehrbäckDie LehrbäckDie LehrbäckDie LehrbäckDie Lehrbäckerei öffnet ihre erei öffnet ihre erei öffnet ihre erei öffnet ihre erei öffnet ihre Türen -Türen -Türen -Türen -Türen -
OsterbackenOsterbackenOsterbackenOsterbackenOsterbacken
6. April - 10 bis 13 Uhr
Wer möchte nicht mal gerne
selbst in einer Backstube stehen,
wenn es in der Bäckerei morgens
so herrlich duftet. Unsere Lehrbä-
ckerei an der Gymnicher Mühle öff-
net für euch die Türen und lädt euch
ein, gemeinsam mit uns die einzel-
nen Arbeitsschritte des Bäckerei-
Handwerks kennenzulernen.
Nebenbei erfahrt ihr dabei auch
wichtige Eigenschaften der Zuta-
ten und lernt den Weg kennen,
den das Getreide von der Aussaat
bis zur fertigen Backware nimmt.
Lasst euch überraschen und ge-
nießt am Ende euer eigenes
„Meister*innen-Gebäck“ - pas-
send zum Osterfest.
Dauer: 3 Stunden
Kosten: 10 Euro pro Teilnehmer*in
Treffpunkt::
KM51 - Das Erftmuseum
Zielgruppe: Kinder ab 5 Jahre mit
ihren Familien
Anmeldung unter
www.gymnichermuehle.info
Die LehrbäckDie LehrbäckDie LehrbäckDie LehrbäckDie Lehrbäckerei öffnet ihre erei öffnet ihre erei öffnet ihre erei öffnet ihre erei öffnet ihre Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-
ren - Osterbackenren - Osterbackenren - Osterbackenren - Osterbackenren - Osterbacken
12. April - 10 bis 13 Uhr
Wer möchte nicht mal gerne

selbst in einer Backstube stehen,
wenn es in der Bäckerei morgens
so herrlich duftet. Unsere Lehrbä-
ckerei an der Gymnicher Mühle öff-
net für euch die Türen und lädt euch
ein, gemeinsam mit uns die einzel-
nen Arbeitsschritte des Bäckerei-
Handwerks kennenzulernen.
Nebenbei erfahrt ihr dabei auch
wichtige Eigenschaften der Zuta-
ten und lernt den Weg kennen,
den das Getreide von der Aussaat
bis zur fertigen Backware nimmt.
Lasst euch überraschen und ge-
nießt am Ende euer eigenes
„Meister*innen-Gebäck“ - pas-
send zum Osterfest.
Dauer: 3 Stunden
Kosten: 10 Euro pro Teilnehmer*in
Treffpunkt::
KM51 - Das Erftmuseum
Zielgruppe: Kinder ab 5 Jahre mit
ihren Familien
Anmeldung unter
www.gymnichermuehle.info
Kurzführungen im MuseumKurzführungen im MuseumKurzführungen im MuseumKurzführungen im MuseumKurzführungen im Museum
27. April - 11 und 12 Uhr
Kommen Sie in unseren 45-minü-
tigen Kurzführungen mit auf eine
Zeitreise entlang der Erft. Dabei
erfahren Sie allerlei Wissenswer-
tes über die Bedeutung der Erft
für die Menschen in der Region.

Zielgruppe:
Jugendliche & Erwachsene
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.
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Gold und Silber für die Judoka der ASG Elsdorf
Letztes Wochenende hieß es bei
den Rheinland Open 2025 in Vel-
bert Hajime. Es nahmen Wett-
kämpferinnen und Wettkämpfer
der U 13 und U 15 für die Judoab-
teilung der ASG Elsdorf dort teil.
Den Einstieg am Samstag machte
Matilda Ziegler in der weiblichen
Jugend der U 13. In der Gewichts-
klasse bis 44 kg zeigte sie eine
souveräne Leistung, unter ande-
rem gewann sie den ersten Kampf
mithilfe einer Yoko-Wertung nach
Ablauf der gesamten Kampfzeit
von drei Minuten.
Im Finale musste sich Matilda
trotz aufopferungsvollen Kampfes
der späteren Siegerin geschlagen
geben. Sie gewann somit die Sil-
bermedaille.
Am Sonntag bildeten Benedikt
Schittkowski und Leo Ziegler den
sportlichen Abschluss. Benedikt
startete in der Gewichtsklasse bis
60 kg. Leider erwischte er einen
nicht so ganz glücklichen Tag: er

unterlag leider in beiden seiner
Kämpfe den Gegnern, schlug sich
aber stark.
Leo (+66 kg) gelang ein schneller
Einstieg, indem er bereits nach
fünf Sekunden mittels Ippon ge-
wann. Auch in den folgenden zwei
Kämpfen zeigte er eine starke
Leistung und gewann mit Halte-
grifftechniken.
Das Finale entschied er mit Ko-
soto-gake und anschließendem
Haltegriff für sich. Leo sicherte sich
somit den ersten Platz und die
Goldmedaille.
Insgesamt war es ein erfolgrei-
ches und abwechslungsreiches
Wochenende für die Judoka der
ASG Elsdorf, die vor allem wert-
volle Kampferfahrungen für die
folgenden Aufgaben sammeln
konnten.
Das Trainerteam gratuliert ganz
herzlich und freut sich nun auf
den anstehenden Ligastart der U
16 Mannschaft der Jungs!

Erfolgreiche Kämpfer der ASGErfolgreiche Kämpfer der ASGErfolgreiche Kämpfer der ASGErfolgreiche Kämpfer der ASGErfolgreiche Kämpfer der ASG
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Ev. Trinitatis-
Kirchengemeinde
an der Erft
Elsdorf Lutherkirche

Evangelische
Kirchengemeinde
Kirchherten
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 6. 6. 6. 6. 6.     AprilAprilAprilAprilApril
10 Uhr - Gottesdienst in Kirchherten, Pfarrer Clüver

St. Dionysius Heppendorf

St. Laurentius Esch
Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 8. 8. 8. 8. 8.     AprilAprilAprilAprilApril
18 Uhr - Hl. Messe

St. Lucia und St. Hubertus
Angelsdorf

St. Mariä Geburt

St. Martinus Niederembt

St. Michael Berrendorf

St. Simon und Judas
Thaddäus Oberembt

6.6.6.6.6.     April (Sonntag)April (Sonntag)April (Sonntag)April (Sonntag)April (Sonntag)
9.30 Uhr - Lutherkirche Elsdorf,
Pfarrer Müller
11 Uhr - Petrikirche Quadrath-Ich-
endorf, Pfarrer Müller
13.13.13.13.13.     April (Sonntag) ZentrApril (Sonntag) ZentrApril (Sonntag) ZentrApril (Sonntag) ZentrApril (Sonntag) Zentralgot-algot-algot-algot-algot-
tesdiensttesdiensttesdiensttesdiensttesdienst
10 Uhr - Christuskirche Bergheim,
Pfarrer Trautner
Johannes Passion, Heinrich Schütz
Martin-Luther Kantorei
17.17.17.17.17.     April (Gründonnerstag)April (Gründonnerstag)April (Gründonnerstag)April (Gründonnerstag)April (Gründonnerstag)
18 Uhr - Friedenskirche Bedburg,
Abendmahl, Pfarrer Müller

19:30 Uhr - Feierabendmahl, Pfar-
rerin Voldrich
Nacht der verlöschenden Lichter
18.18.18.18.18.     April (Karfreitag)April (Karfreitag)April (Karfreitag)April (Karfreitag)April (Karfreitag)
9.30 Uhr - Christuskirche Berg-
heim, ABM
9.30 Uhr - Lutherkirche Elsdorf,
ABM
11 Uhr - Petrikirche Quadrath,
ABM
11 Uhr - Friedenskirche Bedburg,
ABM
Homepage wwwwwwwwwwwwwww.trinitatis-.trinitatis-.trinitatis-.trinitatis-.trinitatis-
kirchengemeinde.dekirchengemeinde.dekirchengemeinde.dekirchengemeinde.dekirchengemeinde.de

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 5. 5. 5. 5. 5.     AprilAprilAprilAprilApril
16 Uhr - Hl. Messe
in italienischer Sprache in der
Kapelle Etzweiler

17 Uhr - Vorabendemesse in St.
Lucia Angelsdorf
18.15 Uhr - Bußgang der Männer
ab der Kapelle Etzweiler

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 5. 5. 5. 5. 5.     AprilAprilAprilAprilApril
20 Uhr - Abschlussmesse zum
Bußgang der Männer
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 6. 6. 6. 6. 6.     AprilAprilAprilAprilApril
11 Uhr - Familienmesse
Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 7. 7. 7. 7. 7.     AprilAprilAprilAprilApril
19 Uhr - Hl. Messe der SMB

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 8. 8. 8. 8. 8.     AprilAprilAprilAprilApril
6 Uhr - Frühschicht in der Fasten-
zeit, anschl. Frühstück im Josefs-
heim
8 Uhr - Schulgottesdienst der 3.
und 4. Klasse
14 Uhr - Kreuzwegandacht

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 6. 6. 6. 6. 6.     AprilAprilAprilAprilApril
9.30 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 10. 10. 10. 10. 10.     AprilAprilAprilAprilApril

17.30 Uhr - Aussetzung des Aller-
heiligsten und Rosenkranz
18 Uhr - Hl. Messe

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 8. 8. 8. 8. 8.     AprilAprilAprilAprilApril
9 Uhr - Hl. Messe

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 10. 10. 10. 10. 10.     AprilAprilAprilAprilApril
18 Uhr - Kreuzwegandacht

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 11. 11. 11. 11. 11.     AprilAprilAprilAprilApril
17.30 Uhr - Aussetzung des Aller-

heiligsten und Rosenkranz
18 Uhr - Hl. Messe

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 5. 5. 5. 5. 5.     AprilAprilAprilAprilApril
18.30 Uhr - Vorabendmesse im

Pfarrheim, anschl. gemütliches
Beisammensein
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Wer frisst denn da?
Mit Nematoden gegen Schädlinge im Garten
Schädlinge können Pflanzen und
sogar die Ernte gefährden. Am bes-
ten begegnet man ihnen natürlich
und chemiefrei, etwa mit Nemato-
den. Die parasitären Fadenwürmer
werden mit der Gießkanne oder
einem Dosiergerät verteilt. Vorab
ist es gut zu wissen, mit welchem
Plagegeist man es zu tun hat.
Kleines SchädlingslexikonKleines SchädlingslexikonKleines SchädlingslexikonKleines SchädlingslexikonKleines Schädlingslexikon
Dickmaulrüssler:Dickmaulrüssler:Dickmaulrüssler:Dickmaulrüssler:Dickmaulrüssler: Die grauen Kä-
fer hinterlassen runde Buchten im
Laub. Den eigentlichen Schaden
aber verursachen die Larven. Die-
se nämlich fressen an den Wur-
zeln und gefährden so die Pflan-
zen. Nematoden sind ein effekti-
ver Gegner.
Gartenlaubkäfer:Gartenlaubkäfer:Gartenlaubkäfer:Gartenlaubkäfer:Gartenlaubkäfer: Während sich
der metallisch-grüne Käfer mit
braunen Flügeln von Blättern und
Blüten ernährt, bevorzugt sein
Nachwuchs Graswurzeln und hin-
terlässt kahle Stellen im Rasen.
Die Engerlinge lassen sich mit
Nematoden bekämpfen, ihre El-
tern sind Beute von Vögeln und
Fledermäusen.
Maikäfer:Maikäfer:Maikäfer:Maikäfer:Maikäfer: Der große braune Kä-
fer mit fächerförmigen Fühlern ist
dem kleineren Junikäfer sehr ähn-
lich. Frisst er einen Strauch kahl,
erholt sich dieser schnell wieder.
An den Wurzeln richten die Enger-
linge dagegen größeren Schaden
an. Während Vögel die Käfer fres-
sen, sind Nematoden effektiv ge-
gen den Nachwuchs im Boden.
Kartoffelkäfer:Kartoffelkäfer:Kartoffelkäfer:Kartoffelkäfer:Kartoffelkäfer: Der gelbe Kartof-
felkäfer mit den schwarz gestreif-
ten Flügeln frisst, wie auch seine
Larven, bevorzugt Blätter von Kar-

toffeln, Tomaten, Paprika und Au-
berginen. Ein feines Netz kann
die Ernte schützen. Nützlich im
Einsatz gegen die Käfer sind Krö-
ten und Nematoden.
Wiesenschnake:Wiesenschnake:Wiesenschnake:Wiesenschnake:Wiesenschnake: Die wie übergro-
ße Mücken wirkenden Insekten
sind harmlos. Schaden richten ihre
Larven an, die unter der Grasnar-
be leben und durch ihren Fraß
braune Stellen im Rasen verursa-
chen. Wer die Fläche vertikutiert,

schadet den Schädlingen, hinter-
lässt aber auch einen unansehn-
lichen Rasen. Schlauer ist es, Ne-
matoden zu sprühen.
Nematoden - die winzigen GarNematoden - die winzigen GarNematoden - die winzigen GarNematoden - die winzigen GarNematoden - die winzigen Gar-----
tenhelfer:tenhelfer:tenhelfer:tenhelfer:tenhelfer: Nematoden sind Faden-
würmer, die sich als Parasiten in
Insektenlarven niederlassen. Mit
dem Gießwasser gelangen sie in
den Boden.
Clever:Clever:Clever:Clever:Clever: Der AquaNemix von Birch-
meier (birchmeier.com) wird an

den Gartenschlauch angeschlos-
sen und dosiert die richtige Mi-
schung aus Nematoden und Was-
ser ganz automatisch. Nemato-
den lieben es feucht, deshalb wird
der Boden vor und nach der Be-
handlung ausreichend gewässert.
Dafür gibt es die Einstellung für
klares Wasser ohne Beimischung
der Nützlinge. Die Bodentempe-
ratur sollte übrigens mindestens
12 °C betragen. (akz-o)

So funktionierts: Die Nematoden werden dem Gießwasser ganz automatisch in der richtigen DosierungSo funktionierts: Die Nematoden werden dem Gießwasser ganz automatisch in der richtigen DosierungSo funktionierts: Die Nematoden werden dem Gießwasser ganz automatisch in der richtigen DosierungSo funktionierts: Die Nematoden werden dem Gießwasser ganz automatisch in der richtigen DosierungSo funktionierts: Die Nematoden werden dem Gießwasser ganz automatisch in der richtigen Dosierung
beigemischt. Foto: AquaNemix Birchmeier/akz-obeigemischt. Foto: AquaNemix Birchmeier/akz-obeigemischt. Foto: AquaNemix Birchmeier/akz-obeigemischt. Foto: AquaNemix Birchmeier/akz-obeigemischt. Foto: AquaNemix Birchmeier/akz-o
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Gaube oder Dachfenster?
Welche Aspekte gilt es zu berücksichtigen?
Wer sich mit der Fensterplanung
in Räumen mit Dachschrägen be-
schäftigt, hat neben den Fenstern
im Giebel im Wesentlichen zwei
Optionen: Dachfenster oder Gau-
be. Wo liegen die Vor- und Nach-
teile der beiden Varianten?
Eine Gaube ist ein Dachaufbau
auf das bestehende Schrägdach,
durch den zusätzliche Wohnflä-
che mit voller Stehhöhe gewon-
nen wird. Sie kann in unterschied-
lichen Formen realisiert werden
und verändert das Gesamterschei-
nungsbild eines Hauses maßgeb-
lich. Das kann sich einerseits als
interessanter architektonischer
Akzent erweisen, andererseits
auch problematisch sein. Denn bei
nahezu allen Bauvorhaben dieser
Art ist eine Baugenehmigung er-
forderlich. Zudem ist bei denk-
malgeschützten Gebäuden solch
eine Veränderung der äußeren
Form meist gar nicht erlaubt.
Da eine Gaube ein aufwendiger
Aufbau auf dem Dach ist, ist die
fachmännische Installation, Däm-
mung und Eindeckung notwendig.
Dadurch ist der Einbau von Dach-
fenstern in der Regel günstiger.
Sie bieten zudem den Vorteil,
dass aufgrund ihrer Lage in der
geneigten Dachfläche bis zu dreimal
mehr Tageslicht hineinströmt als
beim senkrecht in der Gaube in-
stallierten Fenster.
Das Licht kann durch die geneigte
Lage im Dach deutlich weiter in
die Tiefe des Raumes gelangen.
Allein durch die Öffnung des Da-
ches entsteht auch schon mehr
Kopffreiheit und so etwas mehr
Wohnfläche mit voller Stehhöhe.
Wer hohen Tageslichteinfall mit
möglichst großem Zugewinn an
Wohnfläche kombinieren will, kann
sich auch für eine Lösung entschei-
den, die beide Vorteile in sich ver-
eint. Velux etwa bietet mit der Licht-
lösung Raum eine Variante, bei der

Dachfenster (rechts) und Gaube (links) in diesem Badezimmer zeigen den Unterschied: Während durch dieDachfenster (rechts) und Gaube (links) in diesem Badezimmer zeigen den Unterschied: Während durch dieDachfenster (rechts) und Gaube (links) in diesem Badezimmer zeigen den Unterschied: Während durch dieDachfenster (rechts) und Gaube (links) in diesem Badezimmer zeigen den Unterschied: Während durch dieDachfenster (rechts) und Gaube (links) in diesem Badezimmer zeigen den Unterschied: Während durch die
Gaube mehr Wohnfläche mit voller Stehhöhe gewonnen wird, sorgt das Dachfenster für einen deutlich höherenGaube mehr Wohnfläche mit voller Stehhöhe gewonnen wird, sorgt das Dachfenster für einen deutlich höherenGaube mehr Wohnfläche mit voller Stehhöhe gewonnen wird, sorgt das Dachfenster für einen deutlich höherenGaube mehr Wohnfläche mit voller Stehhöhe gewonnen wird, sorgt das Dachfenster für einen deutlich höherenGaube mehr Wohnfläche mit voller Stehhöhe gewonnen wird, sorgt das Dachfenster für einen deutlich höheren
Tageslichteinfall. Foto: Velux/Michael Christian Peters/akz-oTageslichteinfall. Foto: Velux/Michael Christian Peters/akz-oTageslichteinfall. Foto: Velux/Michael Christian Peters/akz-oTageslichteinfall. Foto: Velux/Michael Christian Peters/akz-oTageslichteinfall. Foto: Velux/Michael Christian Peters/akz-o

die Dachfenster mit einem Aufkeil-
rahmen steiler in der Dachschräge
ausgerichtet werden und so zusätz-
lich nutzbare Fläche unter dem Fens-
ter entsteht. Noch mehr Tageslicht
schafft die Lichtlösung Panorama.
Bei ihr werden zwei Reihen von zwei
oder drei Dachfenstern miteinander
kombiniert. Die untere Kombinati-
on wird wieder durch einen Aufkeil-
rahmen steiler ausgerichtet. Die Flä-
che darüber wird anders als bei
einer Gaube nicht mit Dachziegeln
gedeckt, sondern durch eine zwei-
te Fensterreihe geschlossen. Das
sorgt für maximalen Tageslichtein-
fall und einen Ausblick wie in einem
Atelier. Sorgen vor zu viel Wärme-
einstrahlung an heißen Sommerta-
gen sind unbegründet.
Außen vor den Fenstern angebrach-
te Hitzeschutz-Markisen oder Roll-
läden können bei Bedarf verhin-
dern, dass die Sonnenstrahlen
überhaupt auf die Scheiben tref-
fen. (akz-o)
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ArsMineralis - Stein- und Schmuck- und Naturheilmittel
Der Gesundheits-, Geschenke- und Mineralienladen direkt an der Grenze

Direkt an der deutsch-belgischen
Grenze im Losheimer Grenzge-
nuss befindet sich das bekannte
Mineralien- und Schmuckfachge-
schäft ArsMineralis, im Gebäude
der bekannten Krippenausstel-
lung ArsKRIPPANA.
Seit fast 20 Jahren findet man hier
seltene Steine, Schmuck, Klang-
schalen, Räuchermaterial und ein
Fachgeschäft für Naturheilmittel

einer großen Auswahl mit dem
entsprechenden Zubehör.
Himalaya-Salz ist eine Kostbar-
keit aus Asien, nicht nur die be-
rühmten beruhigenden Lampen,
sondern zahlreiche Deko-Objek-
te oder als Natursalz zur Zuberei-

tung des Essens findet es sich im
Laden wieder.
Sowie Naturheilmittel nach Hil-
degard von Bingen, auch hier führt
das Geschäft ein breites Sorti-
ment aller gängigen Produkte der
bekannten Äbtissin.

nach Hildegard von Bingen.
Ein besonderes Ein besonderes Ein besonderes Ein besonderes Ein besonderes Augenmerk istAugenmerk istAugenmerk istAugenmerk istAugenmerk ist
dem Silberschmuck gewidmet.dem Silberschmuck gewidmet.dem Silberschmuck gewidmet.dem Silberschmuck gewidmet.dem Silberschmuck gewidmet.
Wunderschöne Kreationen aus
Bernstein, ob im klassischen „Co-
gnac“ Ton oder der seltene grüne
Bernstein aus der Dominikani-
schen Republik findet man hier in
zahlreichen Varianten für jeden
Geldbeutel.
Oder Klangschalen aus Nepal, in
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Auch Räuchermaterial ist zu fin-
den, ob klassische Produkte wie
Weihrauch oder Salbei oder sel-
tenere Sorten, sowie immer auch
das entsprechende Zubehör.
Bücher, CDs rund um die Themen
Gesundheit, Spiritualität und Selbst-
findung sind auch im Programm.
ArsMineralis ist mehr als nur einArsMineralis ist mehr als nur einArsMineralis ist mehr als nur einArsMineralis ist mehr als nur einArsMineralis ist mehr als nur ein
Mineralien- oder Schmuckladen,Mineralien- oder Schmuckladen,Mineralien- oder Schmuckladen,Mineralien- oder Schmuckladen,Mineralien- oder Schmuckladen,
hier findet man Geschenkideenhier findet man Geschenkideenhier findet man Geschenkideenhier findet man Geschenkideenhier findet man Geschenkideen
für jeden für jeden für jeden für jeden für jeden AnlassAnlassAnlassAnlassAnlass.....
Direkt gegenüber befindet sich
das Möbel Outlet Ludwig. Auf fast
3.000 qm wird eine riesige Aus-
wahl an Sitzgarnituren in den ver-
schiedensten Zusammensetzun-
gen, TV-Sessel, Boxspringbetten,
Esszimmertische und Stühle,

Wohnwände, Schränke und Klei-
derschränke, Matratzen, Teppiche
und viele weitere Accessoires ge-
boten. Interessierte finden hier
Qualitätsmöbel, Markenstücke
und wertige Exponate zu einem
ansprechenden Preis-Leistungs-
verhältnis.
Donnerstags, freitags und sams-
tags hat auch das Modellbahn-
fachgeschäft und die Modellbahn-
ausstellung ArsTecnica von 12 bis
18 Uhr geöffnet.
Ideal für einen Tagesausfug.
Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner TTTTTipp:ipp:ipp:ipp:ipp: Im belgischen Su-
permarkt direkt nebenan finden
Sie belgische Spezialitäten, wie
Abteibier oder Pralinen und dann
gibt es noch das gemütliche Café

Wohnmobilbesitzer
überfallen
Niederzier (ots)
Am Donnerstagabend (27. März)
wurde ein 80-Jähriger auf der Nie-
derzierer Straße in seinem Wohn-
mobil überfallen. Die Polizei sucht
nun nach Zeugen.
Der Mann aus Eschweiler hatte sein
Fahrzeug auf dem Parkplatz eines
Supermarktes abgestellt. Gegen
21:20 Uhr klopfte jemand an das
Wohnmobil. Da der 80-Jährige noch
Besuch erwartete, öffnete er die
Tür. Vor dem Wohnmobil befand sich
eine dem Geschädigten unbekann-
te Person. Diese sprühte dem Seni-
or Pfefferspray in das Gesicht und
drückte ihn in das Wohnmobil. In
dem Fahrzeug kam es dann zu ei-
ner körperlichen Auseinanderset-
zung zwischen dem Geschädigten

und dem Unbekannten, hierbei er-
litt der 80-Jährige Verletzungen. Auf-
grund der starken Gegenwehr des
Seniors ließ der männliche Täter
von ihm ab, verließ das Wohnmobil
und flüchtete zu Fuß in Richtung
„Am Weiherhof“. Der Mann aus
Eschweiler rief anschließend auf
dem Parkplatz um Hilfe. Ein Zeuge
informierte daraufhin den Rettungs-
dienst, dieser brachte den Verletz-
ten in ein Krankenhaus. Ob der Tä-
ter etwas entwendete, ist derzeit
noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen,
die etwas Verdächtiges beobachtet
haben oder Hinweise zu dem flüch-
tigen Täter geben können. Diese
werden gebeten, sich unter der
02421 949-0 zu melden.

Old Smuggler, wo Sie den herrli-
chen belgischen Kuchen direkt vor
Ort genießen können.
Montags haben die Ausstellungen
und das Mineralien-Geschäft Ru-
hetag, ansonsten ist an allen Ta-

gen auch sonntags geöffnet.
Adresse für ihr GPS: Prümer Str.
55 - 53940 Losheim/Eifel
Infos: Tel-Nr. D: 06557 920630 -
www.arsmineralis.net
Sowie www.grenzgenuss.net
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Trödelmarkt im „wilden Wohnzimmer“ von Düren

„Kultur im Quartier“
Kreatives Malen für Familien

Der Tierschutzverein für den Kreis
Düren veranstaltet am Sonn-
tag,18. Mai, einen Flohmarkt dem
Gelände des Tierheims in Düren-
Niederau. Unter dem Motto „Trö-
deln in Dürens wildem Wohnzim-
mer“ haben private und gewerb-
liche Anbieter die „einzigartige
Gelegenheit, ihre Waren inmitten
der naturnahen Kulisse des Kreis-

tierheims“ zu verkaufen. Die
Standplätze auf der großen Fest-
wiese des Heims vermietet der
Verein für 10 Euro je Meter Front-
breite. Die Tierschützer weisen
darauf hin, dass der Markt aus-
schließlich für den Verkauf ge-
brauchter Artikel gedacht ist. Wer
mitmachen möchte, findet weite-
re Informationen und die Mög-

lichkeit zur Anmeldung online auf
der Website des Vereins unter
www.tierschutzverein-dueren.de/
troedelmarkt.html.
Der Flohmarkt ist Teil des Früh-
lingsfestes im Tierheim, an dem
die Besucher sich neben der
Schnäppchenjagd von 10 bis 17
Uhr auf weitere Unterhaltung freu-
en können. Angeboten werden

unter anderem eine Hüpfburg für
Kinder, Tierheim-Führungen, so-
wie verschiedene Speisen und
Getränke. Die Einnahmen aus
dem Fest und der Vermietung der
Trödelstände kommen den
Schützlingen des Tierheims
zugute, so der Verein. Die Tier-
schützer freuen sich auf zahlrei-
che Besucher.

Die kreative Workshop-Reihe
„Kultur im Quartier“ bietet Fami-
lien eine inspirierende Gelegen-
heit, gemeinsam künstlerisch tä-
tig zu werden. Unter der Leitung
der Künstlerin Katharina Rebec-
ca Hake werden Eltern und Kin-
der jeden Alters in die Welt des
abstrakten Malens mit Ölpastell-
kreide eingeführt. Der Fokus liegt

dabei auf der Fantasie der Kinder
sowie auf der Stärkung der Bin-
dung und Kommunikation zwi-
schen Eltern und Kind.
Am 10. April, um 16 Uhr, findet im
Stadtteilzentrum Jülich Nordvier-
tel in der Nordstraße 39 ein krea-
tiver Workshop statt. Ein weite-
res Mal haben Familien am 24.
April, um 16 Uhr, im Quartiers-

zentrum Heckfeld/Rochusheim, An
der Lünette 7, die Möglichkeit,
an diesem inspirierenden Ange-
bot teilzunehmen.
Die Teilnehmenden können krea-
tiv experimentieren und Farben
auf verschiedenen Malgründen
wie Leinwand, Karton und Papier
ausprobieren. In einer offenen und
inspirierenden Atmosphäre ent-
steht ein Raum, in dem Eltern und
Kinder ihre Vorstellungen, Wün-

sche und Träume gemeinsam tei-
len können.
Diese wunderbare Gelegenheit
lädt dazu ein, in eine kreative Welt
einzutauchen und die Fantasie der
Familie zu entfalten.
Die Workshops sind für die Teil-
nehmenden kostenfrei, um vor-
herige Anmeldung beim Kultur-
büro unter
kulturbuero@juelich.de oder
02461/63 - 416 wird gebeten.

Social Engineering:
Vorsicht Manipulation
Kriminelle setzen immer häufi-
ger auf Social-Engineering-Me-
thoden, um Menschen zu mani-
pulieren und an vertrauliche In-
formationen oder Geld zu gelan-
gen. Sie geben sich als Mitarbei-
tende von Banken, Sparkassen,
Behörden, Unternehmen oder
sogar als Verwandte aus.
Durch Druck, Stress und gezielte
Täuschung bringen sie ihr Ge-
genüber dazu, persönliche Infor-
mationen preiszugeben – sei es
per E-Mail, SMS, Anruf oder QR-
Code. Doch wer die Tricks durch-
schaut, kann sich schützen.
Typische Warnsignale
Aufforderung zur Preisgabe sensib-
ler Daten: Kreditinstitute oder seriö-
se Unternehmen fragen niemals
nach PINs, TANs oder Passwörtern.
Drohungen oder Zeitdruck: Beispiel
„Ihr Konto wird gesperrt, wenn Sie
nicht sofort handeln!“
Emotionale Manipulation: Notlagen,
Erbschaften oder Gewinnverspre-
chen sind oft nur Tricks.
So schützen Sie sich
Sensible Informationen nicht

weitergeben!  Verdächtige An-
fragen immer über offizielle und
bekannte Kommunikationswege
verifizieren und im Zweifel den
Kontakt abbrechen.
Was tun, wenn vertrauliche Daten
weitergegeben wurden?
Konto und Zahlungskarten sper-
ren lassen – über den Sperr-Notruf
116 116* oder die Sperrfunktion
im Online-Banking.
Das Kreditinstitut informieren, um
unbefugte Zugriffe zu verhindern.
Passwörter sofort ändern –
insbesondere fürs Online-Banking.
* Der Service des Sperr-Notrufs ist
kostenlos. Sollte der Sperr-Notruf
in seltenen Fällen aus dem Aus-
land nicht erreicht werden kön-
nen, gibt es alternativ die Rufnum-
mer +49 (0) 30 40504050.
Tipps zum richtigen Umgang mit
Karte und PIN hat die EURO Kar-
tensysteme GmbH in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Kredit-
wirtschaft im Internetportal
www.kartensicherheit.de zusam-
mengestellt.
(Quelle: EURO Kartensysteme)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
FrFrFrFrFreitageitageitageitageitag,,,,, 11. 11. 11. 11. 11.     April 2025April 2025April 2025April 2025April 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
07.04.2025 um 10 Uhr07.04.2025 um 10 Uhr07.04.2025 um 10 Uhr07.04.2025 um 10 Uhr07.04.2025 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
DienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistung

SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges
Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-
schnit tschnit tschnit tschnit tschnit t

entferne ich auch Grabsteine und Ein-
fassungen inkl. Fundament sowie
Bepflanzungen. Rufen Sie an, ich hel-
fe Ihnen! M. Stelzer, 0152/53987291

Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus
ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-
GEBOT <<GEBOT <<GEBOT <<GEBOT <<GEBOT <<

Steinreinigung incl. Nanoimprägnierung
für Terrasse, Hof, Garageneinfahrt usw.
5,-€/qm. Absolute Preisgarantie! Wei-
tere Dienstleistungen rund ums Haus
auf Anfrage. Kostenlose Beratung vor
Ort. Tel. 0178/3449992
M.S. Sanierungstechnik

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
SammlerSammlerSammlerSammlerSammler

Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:
alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521



Rundblick Elsdorf | 38. Jahrgang | Nr. 13 | Freitag, 04. April 2025 | Kw 14 | rundblick-elsdorf.de/e-paper22

24 Stunden persönlich für Sie da.
Einfühlsame Beratung auf Wunsch auch Zuhause.
Stefan Caspers · Fachgeprüfter Bestatter

Gladbacher Straße 58 - 50189 Elsdorf - Telefon: 02274 - 935 98 27
Mobil: 0172 - 299 2554 - www.caspers-bestattungen.de

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 4. 4. 4. 4. 4.     AprilAprilAprilAprilApril
St. Josef-ApothekeSt. Josef-ApothekeSt. Josef-ApothekeSt. Josef-ApothekeSt. Josef-Apotheke
Bahnstraße 10, 50170 Kerpen, 02275/4142

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 5. 5. 5. 5. 5.     AprilAprilAprilAprilApril
Frings-Apotheke im HITFrings-Apotheke im HITFrings-Apotheke im HITFrings-Apotheke im HITFrings-Apotheke im HIT
Kerpener Straße 157-163, 50170 Kerpen, 02273/599236

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 6. 6. 6. 6. 6.     AprilAprilAprilAprilApril
Löwen Löwen Löwen Löwen Löwen ApothekApothekApothekApothekApotheke OHGe OHGe OHGe OHGe OHG
Kölner Straße 6-10, 50126 Bergheim, 02271/42345

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 7. 7. 7. 7. 7.     AprilAprilAprilAprilApril
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
St.-Rochus-Straße 6, 50181 Bedburg, 02272/2592

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 8. 8. 8. 8. 8.     AprilAprilAprilAprilApril
Stern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-Apotheke
Hauptstraße 28, 50126 Bergheim, 02271/755061

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 9. 9. 9. 9. 9.     AprilAprilAprilAprilApril
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Köln-Aachener-Straße 123, 50189 Elsdorf, 02274/3330

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 10. 10. 10. 10. 10.     AprilAprilAprilAprilApril
Hirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-Apotheke
Giesendorfer Straße 20, 50189 Elsdorf, 02274/3711

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 11. 11. 11. 11. 11.     AprilAprilAprilAprilApril
Mohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-Apotheke
Hauptstraße 1, 50126 Bergheim, 02271/42270

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 12. 12. 12. 12. 12.     AprilAprilAprilAprilApril
Schloss-ApothekeSchloss-ApothekeSchloss-ApothekeSchloss-ApothekeSchloss-Apotheke
Lindenstraße 37, 50181 Bedburg, 02272/1644

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 13. 13. 13. 13. 13.     AprilAprilAprilAprilApril
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hauptstraße 16, 50126 Bergheim, 02271/42665

9 bis 9 Uhr Folgetag
Alle Angaben ohne Gewähr
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SERIÖSE PFLEGE
MIT HERZ UND VERSTAND

Mit Erfahrung seit mehr als 30 Jahren bieten wir 
unseren Kunden im Rhein-Erft-Kreis eine verläss- 
liche Alternative zum Senioren- oder Pflegeheim.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
 

Genau die Hilfe, 
Genau die Hilfe, 

      die ich brauche!
      die ich brauche!

St.-Rochus-Str. 22 · 50181 Bedburg-Kaster
Tel. 0 22 71-79 80 88

www.pflege-dienst.com

 PFLEGEDIENST
IM ERFTKREIS
LÜTZENKIRCHEN

 

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-
dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.
Dr. Pingen, Pulheim-Freimers-
dorf, 0179 2438326
Dr. Brunk, Glessen, 02234/8610
Dr. Göbel, Köln-Weiß,
02236/849470
24-Stunden-Bereitschaft für
Kleintiere auch an Wochenta-
gen:

Tierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik Pulheim
24-Stunden-Bereitschaft
Nettegasse 122
50259 Pulheim-Stommeln
02238/3435

Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
Die zentrale Rufnummer für
den zahnärztlichen Notdienst
für den Erftkreis Nord lautet
0180/5986700
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Bis zu 5.000 Euro für gemeinnützige Projekte
Microsoft fördert eine lebendige Gemeinschaft in Elsdorf
Microsoft kommt mit seinen
Rechenzentren zu uns ins Rhei-
nische Revier. Damit können zu-
sätzliche Arbeitsplätze, eine
höhere Wertschöpfung und neue
Digitalparks entstehen - Poten-
ziale, die positive Auswirkun-
gen auf unsere lokale Wirt-
schaft haben werden. Doch der
Konzern strebt auch an, über
die wirtschaftlichen Effekte hi-
nauszugehen. Auch die Men-
schen vor Ort und soziale Pro-
jekte sollen profitieren.
Deshalb hat der Konzern nun
ein Programm aufgesetzt, mit
dem er nachhaltige Projekte für
eine lebendige Gemeinschaft
fördert.
Die „Microsoft Gemeindeförde-
rung“ richtet sich sowohl an
einzelne Personen wie auch Ver-
eine, Schulen und Organisatio-
nen. Sie können für ein einzi-
ges Projekte bis zu 5.000 Euro
erhalten.
Rechtlich eingetragene, ge-
meinnützige Organisationen
können sogar bis zu drei Pro-

Kosten für Mieten, Versicherun-
gen, Saatgut oder Projektmitar-
beiter decken.
Außerdem gibt es Hilfe von den
Microsoft-Experten selbst: Sie
unterstützen mit Leitfäden,
Schritt-für-Schritt-Plänen und
beraten aktiv vor Ort.
Die Kriterien der „Microsoft
Gemeindeförderung“: Das Pro-
jekt muss sich mit Themen wie
Kultur, Tradition, Sport, Freizeit,
Nachhaltigkeit und Umwelt, In-
klusion, Diversität oder Gleich-
berechtigung auseinanderset-
zen. Wichtig dabei ist, dass alle
Projekte einen positiven Effekt
auf die Gemeinschaft haben.
Auch muss das Projekt nicht
Halt an den Elsdorfer Stadtgren-
zen machen - förderfähig ist al-

Mit der Gemeindeförderung will Microsoft die Gemeinschaft vor Ort unterstützen.Mit der Gemeindeförderung will Microsoft die Gemeinschaft vor Ort unterstützen.Mit der Gemeindeförderung will Microsoft die Gemeinschaft vor Ort unterstützen.Mit der Gemeindeförderung will Microsoft die Gemeinschaft vor Ort unterstützen.Mit der Gemeindeförderung will Microsoft die Gemeinschaft vor Ort unterstützen.

les, was auf dem Gebiet der
Städte Bedburg, Bergheim und
Elsdorf stattfindet.
Wer noch keine eigene Idee
hat, kann sich auf der Projekt-
seite von Microsoft inspirieren
lassen, um sich für die Gemein-
deförderung zu bewerben. Dort
finden sich Beispiele wie öffent-
liche Obstgärten, Unterrichts-
materialen zum Thema Solare-
nergie, das gemeinsame Ma-
len von Wandgemälden oder ein
Repair Café.
Weitere Informationen über die
„Microsoft Gemeindeförde-
rung“ und das Antragsformular
gibt es unter www.changex.org/
de/ funds/microsof t -germany.
Bewerbungsschluss ist der
29. April 2025.

jekte fördern lassen - und damit
insgesamt 15.000 Euro erhal-
ten. Das Geld soll beispielsweise


